
 

 
Amtliche Bekanntmachung der  

 

Gemeinde Burgwald 
 

 
 
 
 

Anpassung der Benutzungsgebühren für die Mangelstationen in den Ortsteilen Birken-

bringhausen, Bottendorf und Ernsthausen 

 
   
Für den Betrieb der Wäscherei und Mangelstation Birkenbringhausen, sowie der Mangelstatio-

nen Ernsthausen und Bottendorf gelten ab dem 01.01.2023 folgende Gebühren: 
 
 
1. Gebühr für das Mangeln: 

 
pro angefangene Minute    0,60 € 
 
 

2. Gebühren für das Waschen: 
 
2.1 große Waschmaschine pro Waschgang 8,50 € 
2.2 kleine Waschmaschine pro Waschgang 2,50 € 
 
 

3. Gebühren für das Trocknen: 
 

3.1. großer Trockner    5,00 € 
3.2. kleiner Trockner    2,00 € 

 
 
Die Gebühren enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. 
 
 
Burgwald, den 07.09.2022 
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Burgwald 
 
 
 
        
gez. L. Koch 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 


